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Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, Dillingen/Saar
Amtsgericht Saarbrücken, HR B 17176

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva
31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.048,00 11.324,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 9,50 994,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.897,92 55.165,00

56.907,42 56.159,50
64.955,42 67.483,50

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 255.605,27 255.089,21
2. Unfertige Erzeugnisse 5.040.301,48 1.933.350,03
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -4.122.776,80 -1.112.190,00

1.173.129,95 1.076.249,24

II. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 616.581,20 1.018.616,72

(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 616.581,20; 
Vorjahr EUR 1.018.616,72)

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.890.524,85 2.256.816,75
(davon gegen Gesellschafter EUR 1.009.283,18, Vorjahr EUR 1.450.000,00)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.890.524,85; 
Vorjahr EUR 2.256.816,75)

3. Sonstige Vermögensgegenstände 26.105,01 12.410,64
2.533.211,06 3.287.844,11

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.386.521,17 1.465.700,57
5.092.862,18 5.829.793,92

C.  Rechnungsabgrenzungsposten 27.305,00 10.923,82
5.185.122,60 5.908.201,24

Die Haftungsverhältnisse resultieren aus dem Konsortialkreditvertrag und den Avalkreditverträgen des obersten
Mutterunternehmens, MAX Automation SE, für die die Gesellschaft i.H.v. EUR 26.874.164,64 gesamtschuldnerisch mithaftet.
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Passiva
31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR
A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Kapitalrücklage 330.669,36 330.669,36
III. Gewinnrücklagen 1.011.773,35 1.011.773,35
IV. Gewinnvortrag 47.016,63 21.418,93
V. Jahresüberschuss 1.014.021,04 625.597,70

2.803.480,38 2.389.459,34

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 270.936,98 68.768,64
2. Sonstige Rückstellungen 1.269.952,00 1.172.731,53

1.540.888,98 1.241.500,17
C. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 62.000,00 0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.000,00;
Vorjahr EUR 0,00)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 292.370,47 754.979,73
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 292.370,47;
Vorjahr EUR 754.979,73)

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 45.679,88 1.207.170,99
(davon gegenüber Gesellschafter: EUR 2.451,70 (Vorjahr EUR 11.420,54)
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 45.679,88;
Vorjahr EUR 1.207.170,99

4. Sonstige Verbindlichkeiten 440.702,89 315.091,01
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 440.702,89;
Vorjahr EUR 315.091,01)
(davon aus Steuern: EUR 438.407,82; Vorjahr EUR 313.400,91)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.295,07; Vorjahr EUR 1.690,10)

840.753,24 2.277.241,73

5.185.122,60 5.908.201,24
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, Dillingen/Saar

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, Dillingen/Saar, – beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vor-

schriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unterneh-

men unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit

diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresab-

schluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben,
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um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsich-

tigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren



haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein-

haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten,
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Sys-
tems der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
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